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Ehrenwörtliche Erklärung 
 
(Beilage zu den schriftlichen Abschlussarbeiten im Kirchlichen Diplom, Bachelor, Master, 
Kanonischen Lizentiat, Doktorat, Habilitation) 
 
 
 
Hiermit bestätige ich mit meiner Unterschrift, dass ich die hier vorgelegte Arbeit persönlich 
verfasst und dabei nur die angeführten Quellen und Hilfsmittel verwendet habe; wörtliche 
Zitate und Paraphrasen sind als solche gekennzeichnet. Jene Textpassagen, zu deren 
Erarbeitung automatisierte Programme zur Texterstellung (bspw. ChatGTP) verwendet 
wurden, sind als solche gekennzeichnet. 
 
Ich habe zur Kenntnis genommen, dass wissenschaftliches Fehlverhalten nach den 
Richtlinien der Universität Freiburg* geahndet wird. 
 
 
 
Vorname:  Name: 
 
 
Nr. SIUS : 
 
 
Ort und Datum: Unterschrift: 
 
 
 
 
* Richtlinien der Universität Freiburg vom 13. Mai 2008 über das Verfahren für die Verhängung von 
Disziplinarstrafen nach Art. 101 der Statuten der Universität Freiburg vom 31. März 2000 im Falle des 
Verstosses gegen die Regeln guter wissenschaftlicher Praxis beim Verfassen schriftlicher Arbeiten 
während der Ausbildung: https://webapps.unifr.ch/legal/de/document/274672  
 
Art. 2: „Wissenschaftliches Fehlverhalten liegt vor, wenn gegen die Regeln guter wissenschaftlicher 
Praxis verstossen wird, namentlich wenn in einer schriftlichen Arbeit fremde Arbeitsergebnisse und 
Erkenntnisse unter eigenem Namen verfasst werden (Plagiat), wenn eine Arbeit eingereicht wird, die 
von einer Drittperson verfasst worden ist (Ghostwriting), oder wenn vorsätzlich oder grob fahrlässig 
Falschangaben gemacht werden“. 
 
Diese Erklärung muss jeder schriftlichen Abschlussarbeit (Kirchliches Diplom, Bachelor, Master, 
Lizentiat, Doktorat, Habilitation) beigelegt sein. Ohne diese Erklärung gilt die Arbeit als nicht 
eingereicht. 
 
 
Beschluss des Fakultätsrats vom 12.03.2024 

https://webapps.unifr.ch/legal/de/document/274672

